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RS OGH 1987/12/4 5Ob108/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.12.1987

Norm

LiegTeilG §15 ff

Rechtssatz

Es bestehen keine Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit der Sondervorschriften für die Verbücherung von

Straßenanlagen, Weganlagen und Wasserbauanlagen.
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